BELEHRUNG ÜBER RECHTE UND PFLICHTEN  
EINER PERSON, GEGEN DIE EINE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG / EIN ANNÄHERUNGS-/ KONTAKT-/ ZUTRITTSVERBOT* ERLASSEN WURDE 
1. Eine Person, gegen die eine einstweilige Verfügung zum sofortigen Verlassen der gemeinsamen Wohnung und ihres Nahraums erlassen, sowie ein Verbot verhängt wurde, sich der Wohnung und dem Nahraum zu nähern, hat die Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung und zu den Räumen im Nahraum auszuhändigen (Art. 15ae Abs. 6 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990). 
2. Eine Person, gegen die einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot erlassen wurden, ist verpflichtet, der Polizeidienststelle, die die einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot erlassen hat, die Adresse ihres Aufenthalts und, wenn möglich, die Telefonnummer, unter der sie erreichbar ist, mitzuteilen und diese Polizeidienststelle über jeden Umzug oder Änderung dieser Telefonnummer in Kenntnis zu setzen (Art. 15af Abs. 1 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990). 
3. Wenn eine Person, gegen die die einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot erlassen wurde, ihren Aufenthaltsort wechselt, oder unter der von ihr angegebenen Telefonnummer nicht erreichbar ist und die zuständige Polizeidienststelle nicht in Kenntnis setzt, und infolge den Schriftverkehr unter der angegebenen Adresse nicht abholt oder nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Zustellung der Post bei der zuständigen Polizeidienststelle erscheint, um sie abzuholen, gilt die Zustellung nach Ablauf dieser Frist als erfolgt, es sei denn, dass der Aufenthaltsort dieser Person ist der Polizei bekannt (Art. 15af Abs. 2 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990). 
4. Die personenbezogenen Daten einer Person, gegen die eine einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot erlassen wurden, werden an das für ihren Aufenthaltsort zuständige Sozial- und Familienkreisamt übermittelt, um die im Zuständigkeitsbereich des Amts auf der Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes vom 29. Juli 2005 zur Prävention häuslicher Gewalt liegenden Maßnahmen einzuleiten, es sei denn, dass die Person dem eindeutig widerspricht (s. Art. 15ag Abs. 3 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990). 
5. Eine Person, gegen die eine einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot erlassen wurden, hat das Recht, gegen die einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot eine Beschwerde beim Amtsgericht ................................................................................................... einzulegen. 
Die Beschwerde ist innerhalb von drei Tagen nach der Zustellung der einstweiligen Verfügung, des Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbots einzulegen. Mit der Beschwerde kann die Rechtmäßigkeit der Maßnahme, ihre Begründung sowie Richtigkeit der erlassenen einstweiligen Verfügung, des Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbots angefochten werden (Art. 15aj Abs. 1 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990).  
Die Beschwerde ist bei dem örtlich für den Ort der gemeinsam bewohnten Wohnung zuständigen Amtsgericht einzulegen.  
Soll die die häusliche Gewalt ausübende Person, gegen die die einstweilige Verfügung oder das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot erlassen wurde, nicht mit der durch die häusliche Gewalt betroffenen Person zusammen wohnen, wird die Beschwerde bei dem für den Wohnort der durch die häusliche Gewalt betroffenen Person zuständigen Amtsgericht eingereicht (s. Art. 15aj Abs. 1a des Polizeigesetzes vom 6. April 1990). 
6. Das Gericht (nur ein Richter reicht) prüft die Beschwerde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen nach dem Eingang beim Gericht. Die Verfahrensbeteiligten sind die Behörde, die die einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot erlassen hat, die Person, gegen die sie erlassen wurden, und der Staatsanwalt, wenn er die Beschwerde eingelegt hat (Art. 15aj Abs. 2 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990).  
7. Das Gericht hebt die angefochtene einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot auf, wenn es feststellt, dass dieses Mittel unbegründet oder rechtswidrig ist, und die die häusliche Gewalt ausübende Person, die durch häusliche Gewalt betroffene Person, den Staatsanwalt, die zuständige Polizeidienststelle und das interdisziplinäre Team nach Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung häuslicher Gewalt darüber unverzüglich unterrichtet, und, wenn die Maßnahmen im Auftrag des Familiengerichts eingeleitet wurden, auch das zuständige Gericht (Art. 15aj Abs. 3 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990). 
8. Die einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot werden 14 Tage nach ihrem Erlass unwirksam, es sei denn, das Gericht sie verlängert. Bei der Ermittlung der Gültigkeitsdauer wird der Tag, an dem die einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot erlassen wurde, nicht mitgezählt (Art. 15ak Abs. 1 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990).  
9. Die einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot verliert ihre/seine Gültigkeit, wenn nach ihrem/seinem Erlass eine vorbeugende Maßnahme in Form von Untersuchungshaft gegen die Person, die häusliche Gewalt ausübt, verhängt wird (Art. 15ak Abs. 2 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990).  
10. Die Nichtbeachtung einer durch Polizei erlassenen einstweiligen Verfügung, des Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbots* ist eine Straftat nach Art. 66b des Gesetzes vom 20. Mai 1971 über Ordnungswidrigkeiten und wird mit Festnahme, Freiheitsbeschränkung oder Geldstrafe geahndet.  
11. Eine häusliche Gewalt ausübende Person, gegen die eine einstweilige Verfügung erlassen wurde, hat das Recht, persönliche Gegenstände sowie Gegenstände, die für ihre Berufstätigkeit unabdingbar sind, oder ihre persönlichen Haustiere, die ihr gehören und für das tägliche Leben oder die Berufstätigkeit unabdingbar sind, aus der gemeinsamen Wohnung oder ihrem Nahraum mitzunehmen. Bei Einlegung eines Widerspruchs durch die durch häusliche Gewalt betroffene Person, sind diese Gegenstände oder Haustiere in der gemeinsamen Wohnung oder ihrem unmittelbaren Nahraum zu belassen (Art. 15ae Abs. 4 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990). 
12. Wenn die die häusliche Gewalt ausübende Person während der Dauer der einstweiligen Verfügung und der Verbotsdauer die Sachen und Gegenstände, die ihr gehören, insbesondere bisher nicht abgeholte Gegenstände des persönlichen Gebrauchs und die Gegenstände, die sie für ihre Berufstätigkeit braucht, oder die ihr gehörenden Haustiere, die für das tägliche Leben oder die Berufstätigkeit unabdingbar sind, aus der gemeinsamen Wohnung oder aus ihrem Nahraum abholen will, dann muss dies einmalig im Beisein eines Polizeibeamten nach vorheriger Absprache mit der durch häusliche Gewalt betroffenen Person geschehen. Die durch häusliche Gewalt betroffene Person hat das Recht, an dieser Maßnahme anwesend zu sein oder sich von einer anderen Person vertreten lassen (Art. 15ae Abs. 5 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990). 
13. Eine Person, gegen die eine einstweilige Verfügung, das Annäherungs-, Kontakt- und Zutrittsverbot erlassen wurde, hat das Recht, die Kontaktdaten der örtlich zuständigen Unterkunftseinrichtungen und Einrichtungen, die Bildungsmaßnahmen oder psychologische und therapeutische Programme für die Täter der häuslichen Gewalt anbieten, zu erhalten (Art. 15ah des Polizeigesetzes vom 6. April 1990). 

………………………………………………………………... 
(Datum und Unterschrift der belehrenden Person) 
_______________________________________
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